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Erstmaßnahmen bei Alarmierungen zu Vogelkadavern  
(Verdacht auf Vogelgrippe) 
 
1. Gefahrenbereich absperren 
2. Direkten Kontakt zum Tier vermeiden (Mindestabstand 1 m) 
3. Veterinärmediziner anfordern 

Weitere Handlungen auf dessen Anweisung 
 
 

¾ Arbeiten am vollendeten Tier unter leichtem Chemieschutzanzug, Handschuhe 
und Maske und Filter 

¾ Geborgene Tiere in geschlossenen Behältnissen verbringen 
¾ Transport zur angewiesenen Untersuchungsstelle 
¾ Desinfektionsmaßnahmen sind mit dem Veterinärmediziner abzustimmen 

 


